
DEUTSCHE SCHULE TOULOUSE 
 

Sprachen an der Deutschen Schule Toulouse 
 Sprachenkonzept 

 
 

„Unser Schwerpunkt liegt auf dem hochwertigen Fremdsprachenangebot mit 
der besonderen Chance für die Schüler, die Schule mit überdurchschnittlicher  
Kompetenz in drei Sprachen zu verlassen. Die Deutsche Schule Toulouse 
bietet ihren Schülern durch frühzeitige Sprachförderung vom Kindergarten an 
die Chance, in die Landessprache hineinzuwachsen und diese in zahlreichen 
Alltagssituationen im Kontakt mit ihrem französischen Umfeld anzuwenden.“  

Aus dem Leitbild der Deutschen Schule Toulouse, 2005 
 
Dem im Leitbild formulierten Ziel dienen folgende Maßnahmen:  
 
Grundsätzliches  
 

• Die Schule bietet interessierten Eltern Beratung zum Thema Mehrsprachigkeit und 
Fremdsprachenerwerb an. 

 

• Bei der Aufnahme an die Deutsche Schule werden Informationen über die 
Sprachkompetenzen des zukünftigen Schülers eingeholt.  
 

•  Die Fächer Deutsch und Französisch werden an der Deutschen Schule Toulouse 
durchgängig von der ersten bis zur Abschlussklasse unterrichtet.  
 

 
Kindergarten 
 

• Im Deutschen Kindergarten stellt innerhalb des Regelangebotes Deutsch die verlässliche 
Struktursprache dar. 

 

• Einmal pro Schuljahr wird bei jedem Kind eine Sprachstandsfeststellung durchgeführt. 
Wird ein Förderbedarf ermittelt, besuchen die betroffenen Kinder regelmäßig eine 
Sprachpflegegruppe. 

 

• Der Deutsche Kindergarten bietet zum spielerischen Erlernen des Französischen 
Nachmittagsangebote an. 

 
 
Grundschule 
 

• Das Fach Französisch wird durchgängig auf zwei unterschiedlichen Niveaus unterrichtet. 
 

• In den Klassen 3, 4 und 5 findet eine Stunde des Französischunterrichts mit der 
französischen Partnerklasse statt.  
 

• Neue Schüler (Quereinsteiger) erhalten ab Klasse 1 einmal wöchentlich zusätzlichen 
Französischunterricht 

 

• Für die Klassen 1 bis 5 stehen insgesamt zwei Stunden für Kinder mit Förderbedarf in 
der deutschen Sprache - in der Regel Nichtmuttersprachler - zur Verfügung.  
 



Weiterführende Schule  
 

• Jeder Schüler führt ein Sprachenportfolio, in dem seine Sprachkenntnisse und -
fortschritte dokumentiert werden. 

 

• Das Fach Französisch wird durchgängig auf zwei unterschiedlichen Niveaus unterrichtet.  
 

• Neue Schüler („Quereinsteiger“) erhalten ab Klasse 6 gesonderten Französischunterricht 
in zwei aufeinander aufbauenden Anfängerkursen.  
  

• In den Klassen 6 und 7 findet dreisprachiger Unterricht (deutsch/englisch/französisch) in 
den Fächern Sport, Kunsterziehung und Musik statt. Es unterrichten Lehrer der 
Deutschen Schule und französische bzw. britische Lehrer des Lycée International.  
 

• In den Klassen 6 bis 10 werden die Fächer Deutsch und Englisch bei genügender Anzahl 
von Haupt- und Realschülern außendifferenziert unterrichtet.  
 

• Im Erdkundeunterricht werden so hohe fremdsprachliche Anteile (englisch/französisch) 
wie möglich integriert mit dem Ziel, in den höheren Klassen durchgängig in einer der 
beiden Sprachen zu unterrichten.  

 

• Die Haupt- und Realschüler der Klassen 9 und 10 erhalten eine „Technologie“-Stunde 
von einem französischen Fachlehrer des Lycée International. 

 

• Englisch wird durchgängig von Klasse 5 bis zur Abschlussklasse unterrichtet.  
 

• Das Fach Englisch sucht die Kooperation mit den Muttersprachlern der International 
School of Toulouse. 

 

•  Die Schule bietet Schülern der Klassen 10 und aufwärts die Möglichkeit der Teilnahme 
an externen Englisch-Sprachtests.  
 

• In der Klasse 8 wird den Gymnasiasten eine Stunde des Mathematikunterrichts durch 
einen französischen Muttersprachler angeboten.  
 

• Jeder Schüler ist verpflichtet, sich in der Reifeprüfung im Fach Deutsch schriftlich prüfen 
zu lassen.  
 

• Jeder Schüler kann sich für die schriftliche oder mündliche Reifeprüfung in den Fächern 
Englisch und Französisch entscheiden.  
 

• Der erfolgreiche Besuch des Französischunterrichts der Oberstufe auf dem Niveau „F“ 
ermöglicht das Studium an französischen Hochschulen ohne Sprachtest.  

 
Beschluss der Gesamtkonferenz vom 3.9.07 

 
 
 
  


